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Sachverhalt: Der Kläger ist Eigentümer der Motorsegelyacht unter österreichischer Flagge „F*****". Das 

Schiff ist eine Nauticat 44 (Baujahr 1980) mit einer Länge von 13,3 m.  

Der Beklagten erwarb das kroatische Küstenpatent (Küstenfahrschein). Der Beklagte hatte vor dem 

gegenständlichen Vorfall bereits an neun Segeltörns teilgenommen. Nach seinem siebenten Segeltörn 

übernahm er auch die Funktion des Skippers.  

Am 28. 8. 2002 ereignete sich der Unglücksfall, bei dem das Schiff des Klägers durch Aufnahme von 

Wasser beschädigt wurde. Zu dem Wassereintritt in das Schiffsinnere kam es dadurch, dass sich der 

Beklagte im Vorhinein nicht ausreichend über die Wettersituation informiert hatte und nicht rechtzeitig 

auf die wahrgenommene Wettersituation reagierte. Er segelte noch etwa 45 Minuten bis eine Stunde 

nach Erkennen von Gewitteranzeichen mit vollen Segeln weiter. Er veranlasste nicht rechtzeitig die 

Bergung der Segel, er startet auch nicht den Motor, sodass das Boot mit vollen Segeln von Sturmböen 

erfasst wurde. Er überließ seinem unerfahrenen Sohn das Steuer, der das Schiff nicht in den Wind 

stellen konnte, während der Beklagte den Motor starten wollte, sodass Wasser durch die trotz der 

Gewitteranzeichen offenen Schiebetüren in das Schiffsinnere eindringen konnte, als das Schiff von 

den wechselnden Sturmböen erfasst und auf die Wasseroberfläche gedrückt wurde.  

Wäre das Schiff im Zeitpunkt der ersten Böe nicht mehr mit Segeln gefahren, wäre der Schaden trotz 

offener Schiebetüren nicht eingetreten. Der Kläger begehrt nun den Ersatz des Schadens, der 

dadurch entstanden sei, dass der Beklagte als Schiffsführer auf das aufkommende Schlechtwetter 

grob fahrlässig unrichtig reagiert habe. Wegen des grob fahrlässigen Verhaltens hafte der Beklagte 

entsprechend der Vereinbarung zwischen den Parteien. 

Tatbestand: Im gegenständlichen Fall war der Beklagte durch das kroatische Küstenpatent berechtigt, in 

gewissen Küstengebieten ein Schiff zu führen. Als Schiffsführer hatte er dem Sorgfaltsmaßstab 

durchschnittlicher Eignung zu entsprechen, auch wenn das Patent ohne besondere Prüfungs- und 

Praxisanforderungen erteilt wird.  

Zu beachten ist überdies nach der bereits zitierten Bestimmung des § 1299 ABGB, dass der Beklagte, 

wenn er sich als Schiffsführer betätigte, dafür einzustehen hatte, dass er den hierfür notwendigen 

Wissensstand und die notwendige Erfahrung hat (vgl SZ 43/221; 1 Ob 262/98f; RIS-Justiz 

RS0026557); andernfalls hätte er nicht allein verantwortlich die Führung eines Schiffes übernehmen 

dürfen.  

Zu den üblicherweise vorauszusetzenden Fähigkeiten eines Schiffsführers gehört, dass er in der Lage 

ist, sein Schiff auch bei Schlechtwetter weder selbstgefährdend noch fremdgefährdend zu steuern und 

adäquat zu reagieren. Der Beklagte kann sich also nicht dadurch entlasten, dass das kroatische 

Küstenpatent ohne Überprüfung von Praxiswissen erteilt wird. Er hatte den Anforderungen eines 

ordentlichen Verkehrsteilnehmers, im vorliegenden Fall eines Schiffsführers zu entsprechen. 

Urteil: Geht man vom außer Streit gestellten Verhalten des Beklagten aus, so hat er mehrere Fehlleistungen 

zu verantworten, die insgesamt als auffallende Sorglosigkeit zu bewerten sind (vgl auch RIS-Justiz 

RS0030372). Ein Schiffsführer kann ein Schiff nur dann führen, wenn er auch auf unvorhergesehene, 

aber keinesfalls außergewöhnliche Wettersituationen entsprechend reagieren kann. Traut er sich dies 

trotz Küstenpatentes nicht zu, so würde der durchschnittliche Schiffsführer entweder einen geeigneten 

Berater mitnehmen oder dafür sorgen, dass er nicht in Situationen gerät, mit denen er schon nach 

seiner eigenen Einschätzung nicht vertraut ist, dass er also - wie hier - beim ersten Anzeichen einer 

auch nur möglichen Schlechtwetterlage sofort den nächsten Hafen anfährt. Der Beklage fuhr aber 

noch über eine dreiviertel Stunde weiter, ohne auf die sichtbaren Anzeichen von Schlechtwetter zu 

achten oder zumindest auf Motorbetrieb umzuschalten. Ihm ist - von den Vorinstanzen zutreffend 

erkannt - bei dieser Sachlage auffallende Sorglosigkeit vorzuwerfen. 


